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rialien usw.), mit Ausnahme der Kosten für den Vertreter 
des Käufers.

.3. Wenn ein Vertreter des Käufers nicht an der Qualitäts
kontrolle der Ware teilnimmt, verliert der Verkäufer nicht 
das Recht, die Ware zu versenden, sofern ein Dokument vor
liegt, das die Übereinstimmung der Qualität der Ware mit 
den Vertragsbedingungen bestätigt.

4. Die Teilnahme eines Vertreters des Käufers an der Qua
litätskontrolle der Ware, die vom Verkäufer durchgeführt 
wird, befreit den Verkäufer nicht von der Verantwortlichkeit 
für die Qualität der Ware.

Kapitel IX

Rechte und Pflichten der Partner bei der Lieferung 
einer Ware mit Mängeln in der Qualität und Menge

§39

1. Ansprüche können vom Käufer gegenüber dem- Verkäu
fer geltend gemacht werden, wenn aus dem Sachverhalt die 
Verantwortlichkeit der Transportorganisation nicht ersicht
lich ist:

a) hinsichtlich der Qualität der Ware (einschließlich der 
Nichteinhaltung der Komplettierung oder des Sorti
ments, der Beschädigung, des Bruchs oder Verderbs der 
Ware), falls sie den Vertragsbedingungen oder den Fest
legungen des § 19 Absatz 2, wenn dieser Absatz Anwen
dung findet, nicht entspricht;

b) hinsichtlich der Warenmenge.

2. Der Verkäufer ist für die Veränderung der Qualität der 
Ware, für ihre Beschädigung, ihren Verderb oder eine Fehl
menge auch nach dem Übergang des Eigentumsrechts und des 
Risikos auf den Käufer verantwortlich, wenn die Verände
rung der Qualität der Ware, ihre Beschädigung, ihr Verderb 
oder die Fehlmenge durch die Schuld des Verkäufers ent
standen sind.

3. cDer Verkäufer haftet nicht aus seiner Garantieverpflich
tung, wenn er nachweist, daß die festgestellten Mängel aus 
Gründen aufgetreten sind' die nicht vom Verkäufer ver
ursacht waren, sondern nach dem Übergang des Risikos für 
den zufälligen Untergang oder die zufällige Beschädigung der 
Ware vom Verkäufer auf den Käufer, insbesondere im Er
gebnis einer vom Käufer unsachgemäß durchgeführten Mon
tage, Reparatur einer Ausrüstung oder Maschine, der Nicht
einhaltung der Bedienungsanleitung und Wartungsinstruk
tionen sowie durch von ihm vorgenommene Änderungen an 
den Ausrüstungen und Maschinen entstanden sind.

4. Bei Nichteintreffen (gänzlichem Verlust) einer vom Käu
fer dem Verkäufer bezahlten Warenpartie, die im direkten 
Internationalen Eisenbahn-Güterverkehr befördert wurde, an 
dem in der Versand Instruktion des Käufers vorgesehenen 
Bestimmungsort, muß sich der Käufer in der für die Beför
derung im direkten Internationalen Eisenbahn-Güterverkehr 
festgelegten Ordnung mit dem Anspruch an die Transport
organisation wenden. Jedoch bei Vorliegen folgender Gesamt
heit von Umständen ist er berechtigt, ohne vorherige Gel
tendmachung des Anspruchs gegenüber der Transportorga
nisation den Anspruch gegenüber dem Verkäufer geltend zu 
machen:

a) bei Ablauf der Liefer- und Wartefristen für die Anlie
ferung des Gutes, die in den Regeln für die Beförderung 
im direkten Internationalen Eisenbahn-Güterverkehr 
festgelegt sind;

b) bei dokumentarischer Bestätigung durch die Transport
oder die Spediteurorganisation, daß die Ware von der 
Eisenbahn des Verkäuferlandes an die die Ware über
nehmende Eisenbahn nicht übergeben wurde.

§40

1. Bei der Geltendmachung eines Anspruchs hinsichtlich der 
Menge hat der Käufer das Recht, entweder die Nachlieferung 
der Fehlmenge oder die Rückerstattung des von ihm für die 
Fehlmenge bezahlten Betrages zu fordern.

2. Wenn die Ware mangelhaft ist oder den Vertragsbedin
gungen nicht entspricht, unabhängig davon, ob das bei der 
Kontrolle der Ware im Lande des Verkäufers vor ihrer Ver
ladung festgestellt werden konnte, ist der Käufer berechtigt, 
entweder die Beseitigung der festgestellten Mängel oder eine 
Minderung für die Ware zu fordern. Dabei wird unter Besei
tigung des Mangels entweder seine Nachbesserung oder der 
Ersatz der mangelhaften Ware oder des mangelhaften Teils 
der Ware verstanden.

3. Wenn der Käufer die Beseitigung des Mangels fordert, 
so ist der Verkäufer verpflichtet, nach eigener Wahl und auf 
eigene Kosten unverzüglich den Mangel entweder nachzu
bessern oder die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften 
Teil der Ware zu ersetzen durch Ware, die den Festlegungen 
des Vertrages oder den Bestimmungen des § 27 entspricht. Die 
Mängelbeseitigung muß im Verlaufe der vereinbarten Frist 
erfolgen oder, falls eine solche Frist nicht vereinbart wurde, 
im Verlaufe einer technisch begründeten Frist. Wenn der 
Verkäufer im Verlaufe dieser Fristen die Mängel an der Ware 
nicht nachbessert oder die mangelhafte Ware nicht ersetzt, 
ist der Käufer berechtigt, anstelle der Mängelbeseitigung vom 
Verkäufer die Gewährung einer angemessenen Minderung zu 
fordern.

4. Wenn der Käufer eine Minderung für die Ware fordert,
so
— ist der Verkäufer hinsichtlich der Ware, für die eine Ga

rantie vorgesehen ist, berechtigt, nach eigenem Ermessen 
entweder den Mangel nachzubessem oder die Ware bzw. 
den mangelhaften Teil der Ware zu ersetzen oder dem 
Käufer eine Minderung in vereinbarter Höhe zu gewäh
ren;

— ist der Verkäufer hinsichtlich der Ware, für die keine 
Garantie vorgesehen ist, verpflichtet, dem Käufer eine 
Minderung in der vereinbarten Höhe zu gewähren.

Wenn die Partner die Höhe der Minderung nicht vereinbart 
haben, so wird ihre Höhe auf Antrag des Käufers vom 
Schiedsgericht, ausgehend vom Vertragspreis für die Ware 
und ausgehend davon, um wieviel der Wert der Ware durch 
die festgestellten Mängel gemindert ist, festgelegt.

5. In den im Absatz 2 dieses Paragraphen genannten Fäl
len sowie in Fällen, in denen, der Verkäufer sich zu einer 
Nachbesserung oder zum Ersatz der mangelhaften Ware auf 
der Grundlage von Absatz 3 dieses Paragraphen verpflichtet 
hat, ist der Käufer berechtigt, wenn die Ware bis zur Besei
tigung des Mangels nicht bestimmungsgemäß verwendet wer
den kann, vom Verkäufer die Zahlung einer Konventional
strafe wie für Lieferverzug in der im § 85 Absätze 2 und 4 
vorgesehenen Höhe zu fordern, gerechnet vom Tage der Gel
tendmachung des Anspruchs bis zum Tage der Nachbesse
rung des Mangels oder bis zum Tage der Lieferung einer 
Ware zum Ersatz der mangelhaften. Jedoch darf die Gesamt
höhe der Konventionalstrafe für eine Warenpartie oder Wa
reneinheit 8 % vom Wert der mangelhaften Ware oder des 
mangelhaften Teils der Ware, der nachzubessern oder zu er
setzen ist, einschließlich der Konventionalstrafe für Liefer
verzug, wenn Verzug eingetreten war und die Konventional
strafe hierfür schon berechnet wurde, nicht übersteigen.

6. Wenn die Partner Minderung für die Ware anstelle der 
Mängelbeseitigung vereinbaren, müssen die Partner bei der 
Vereinbarung der Höhe der Minderung eine Vereinbarung 
darüber treffen, ob die nach Absatz 5 dieses Paragraphen be
rechnete und/oder gezahlte Konventionalstrafe auf die Höhe 
der Minderung angerechnet wird oder ob die Minderung über 
die Konventionalstrafe hinaus gezahlt wird.

7. Wenn die Partner die Höhe der Minderung vereinbart 
haben, aber keine Partnervereinbarung darüber vorliegt, ob


